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Beschlussvorlage 

 

 

 
zur Vorberatung im  Verwaltungsausschuss  

zur Behandlung im  Gemeinderat  

 

 

 

Betreff: 

 

Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der 

Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale 

Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände 

KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT am 

01.07.2018 

  

Bezug:      

 

Anlagen: 0 

 

 

 

 

 

Beschlussantrag: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmt dem Beitritt des Zweckver-

bands KIRU zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbän-

den KDRS und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT zu.  

2. Der Gemeinderat beauftragt den Oberbürgermeister, in der Verbandsversammlung des Zweck-

verbandes KIRU die Organe des Zweckverbands zum Vollzug aller hierzu notwendigen Handlun-

gen zu bevollmächtigen.  

 

Zu den notwendigen Handlungen gehören (insbesondere): 

a.) die Zustimmung zum Beitritt des Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale Baden-Württemberg 

durch Vereinbarung der Änderung der Satzung der Datenzentrale Baden-Württemberg 

b.) die Zustimmung zum vorgesehenen Vermögensausgleich 

c.) die Zustimmung zur Verschmelzung der Betriebsgesellschaften IIRU, KRBF und RZRS zu einer 

hundertprozentigen Tochter der aus der Datenzentrale Baden-Württemberg mit Beitritt der 

Zweckverbände hervorgehenden ITEOS (AöR) 

d.) die Zustimmung zum Fusionsvertrag der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF und ihrer 

Tochtergesellschaften sowie der Datenzentrale Baden-Württemberg 

e.) die Zustimmung zur Vereinigung der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamt-

zweckverband 4IT 
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Ziel:  

 

Ziel des Beitritts der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur DZ BW und der Fusion der Zweckver-

bände zum Gesamtzweckverband 4IT ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommu-

nalen IT in Baden-Württemberg. 

 

 

Begründung:  

 
1. Anlass / Problemstellung 

Eine 2014 eingeleitete Prüfung der bisherigen Zusammenarbeit der Datenzentrale Baden-

Württemberg (DZ BW) und der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Versorgung der 

baden-württembergischen Kommunen und ihrer Einrichtungen mit Leistungen der Informa-

tionstechnik hat gezeigt, dass die wirtschaftliche Aufgabenerledigung in der heutigen Struk-

tur des Datenverarbeitungsverbunds Baden-Württemberg (DVV BW) nicht dauerhaft ge-

währleistet ist.  

 

 
2. Sachstand 

Die partnerschaftliche Potenzialanalyse („commercial due diligence“) kam zu dem Ergebnis, 

dass mit der Zusammenführung der Geschäftstätigkeit aller vier Einrichtungen eine zu-

kunftsfähige Organisation mit Wirtschaftlichkeitseffekten in einer Größenordnung von ca. 

25 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren ab Fusion geschaffen werden kann. Gleichzeitig 

versetzt sich der DVV BW damit in die Lage, kommunales Wissen und IT-spezifisches Know-

how für die Zukunft zu sichern.  

 
Dies fördert die weitere Vereinheitlichung und Standardisierung der kommunalen Struktu-

ren und Verfahren der Informationstechnik und trägt in Kooperation mit dem Land zum 

Ausbau einer modernen bürgerfreundlichen Verwaltung in Baden-Württemberg bei. 

2.1. Gesetzlicher Rahmen 
Den rechtlichen Rahmen für die Zusammenführung bildet das Gesetz zur Änderung des 

ADV-Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften, das am 28. Februar 2018 vom 

Landtag beschlossen wurde. 

Es ist beabsichtigt, dass die Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF durch gleichlautenden 

Beschluss in ihren Verbandsversammlungen der DZ BW beitreten. Dabei bringen sie jeweils 

ihr gesamtes Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung (§§ 

123ff UmwG) in die DZ BW ein, die damit per Gesetz zu ITEOS wird, einer Anstalt des öffent-

lichen Rechts, welche für die Kommunen die bisherigen Aufgaben der DZ BW und der 

Zweckverbände übernimmt. 

Unmittelbar darauf schließen die Zweckverbände sich zum Gesamtzweckverband 4IT zu-

sammen.  

Die Unternehmensformen wurden so gewählt, dass die bisherige Inhouse-Fähigkeit für eine 

Beauftragung seitens der künftigen Träger vergaberechtskonform  gewährleistet bleibt. 
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2.2. Vermögensentwicklung 
Zum Gesamtvermögen der Zweckverbände und der DZ BW werden jegliche Aktiv- und Pas-

sivvermögen, sämtliche Arbeits-, Beamten- und sonstigen Dienstverhältnisse, alle bilanzier-

ten und nicht bilanzierten Rechte und Pflichten sowie die jeweiligen Tochtergesellschaften 

gezählt. 

Voraussetzung für die Fusion ist ein ausgewogener Vermögensausgleich. Die Fusionspartner 

haben vereinbart, dass die Zweckverbände im Gegenzug für ihr eingebrachtes Gesamtver-

mögen folgende Stammkapitalanteile an ITEOS zugewiesen bekommen: KIRU 22%, KDRS 

22%, KIVBF 44%. Die übrigen Anteile (12 %) werden vom Land Baden-Württemberg gehal-

ten. Die Zuweisung der Stammkapitalanteile wurde auf Basis des vorläufigen Vermögens-

ausgleichs so vereinbart, dass Nachschusspflichten ausgeschlossen sind. 

Als Stichtag für den endgültigen Vermögensausgleich wird für alle Unternehmenseinheiten 

der 30.06.2018 angesetzt. Die abschließende Bewertung durch ein Unternehmenswertgut-

achten erfolgt zum 30.06.2018 vorbehaltlich anschließender Beschlussfassung durch den 

Verwaltungsrat und die Verbandsversammlung des Gesamtzweckverbands 4IT im Dezem-

ber 2018.  

Wie hoch dieses Gesamtvermögen sein wird, steht aufgrund der ausstehenden Jahresab-

schlüsse der Fusionspartner zum 31.12.2017 und 30.06.2018 noch nicht endgültig fest. 

Die Anteile der Mitgliedskommunen an den heutigen Zweckverbänden bleiben mit dem 

Beitritt der Zweckverbände zur DZ BW wertmäßig unverändert.  

2.3. Mitwirkungsmöglichkeiten 
Unmittelbar nach ihrem Beitritt zur DZ BW vereinigen sich die drei Zweckverbände KDRS, 

KIRU und KIVBF zum neuen Gesamtzweckverband 4IT, der gemeinsam mit dem Land die 

Trägerschaft von ITEOS ausübt und dafür mit den erforderlichen Aufsichts- und Kontroll-

funktionen ausgestattet wird. Weitere Einzelheiten regelt der Fusionsvertrag. 

21 der insgesamt 26 Verwaltungsratsmitglieder der ITEOS werden aus den heutigen Ver-

bandsgebieten der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF entsendet. Jeweils vier dieser 

kommunalen Verwaltungsratsmitglieder kommen aus den bereits bestehenden fünf Mit-

gliedersegmenten, das 21. Mitglied repräsentiert die Mitglieder, die keinem Segment direkt 

zuzuordnen sind (z.B. kommunale oder regionale Verbände). Damit ist gewährleistet, dass 

alle Mitgliedersegmente gleich stark vertreten sind und über den Verwaltungsrat Einfluss 

auf die Entwicklung von ITEOS nehmen können. 

Zusätzlich kann die Verbandsversammlung für jedes der fünf bekannten Mitgliedersegmen-

te einen dauerhaften Mitgliederbeirat einrichten, aus dem wiederum Vertreter in den Or-

ganisationsbeirat von ITEOS entsendet werden, um die spezifischen Anforderungen der von 

ihnen vertretenen Kommunen an das Produktportfolio in den weiteren Entscheidungspro-

zess einzubringen.  

Der Gesamtzweckverband 4IT verfügt über kein eigenes Vermögen und finanziert sich über 

Umlagen, die nach einem von seiner Verbandsversammlung festgelegten Schlüssel erhoben 

werden. 
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2.4. Zusammenfassung 
Ziel des Beitritts der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur DZ BW und der Fusion der 

Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 4IT ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zu-

kunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus auf der dauer-

haften Verbesserung von Leistungen (Qualität, Service und Kosten) für Bestands- und Neu-

kunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive realisiert 

werden.  

Die Entgelte für die von den Mitgliedern der Zweckverbände bezogenen Leistungen werden 

für eine Übergangszeit nach den heutigen Verbandsgebieten gesplittet, damit kein Ver-

bandsmitglied gemessen am Status quo durch die Fusion schlechter gestellt wird.Ferner 

werden die Mitglieder über eine Gremienstruktur verstärkt am Aufbau und an der Weiter-

entwicklung der Produkte und Dienstleistungen beteiligt. 

Eine gemeinsame Trägerschaft durch den Gesamtzweckverband 4IT und das Land Baden-

Württemberg sichert ITEOS, und damit der kommunalen IT, eine zukunftsfähige Neustruk-

tur. Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen im Bereich der Informations-

technik und die Anbindung kommunaler Verfahren an die Verfahren der Landesbehörden 

sind wesentlich für den Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung. 

Dadurch wird die Produktivität des Unternehmens gesteigert, was dabei hilft, die Leistungs-

fähigkeit der kommunalen Verwaltung zu sichern. 

 
3. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung schlägt vor, dem Beitritt des Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale Baden-

Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIVBF zum Gesamt-

zweckverband 4IT zuzustimmen, da durch die Fusion und die Auflösung der vorhandenen 

Mehrfachstrukturen technisch und kostenseitig wesentliche Synergien realisiert werden 

können. 

Der Zusammenschluss dient der Förderung einer weiteren Vereinheitlichung und Standar-

disierung der kommunalen Strukturen und Verfahren der Informationstechnik. Eine einheit-

liche und gleichmäßige Ausstattung der Kommunen mit informationstechnischen Verfahren 

erleichtert die Kooperation zwischen Land und Kommunen im Bereich der Informations-

technik sowie die Anbindung kommunaler informationstechnischer Verfahren an informa-

tionstechnische Verfahren der Landesbehörden. Dies soll zum Ausbau einer bürgerfreundli-

chen Verwaltung und flächendeckender E-Government-Angebote beitragen. 

 

 
4. Lösungsvarianten 

Dem Beitritt des Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Ver-

einigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT wird 

nicht zugestimmt.  

Die Verwaltung rät davon ab, da mit der derzeitigen Struktur des kommunalen Datenverar-

beitungsverbunds  angesichts der stetig steigenden Anforderungen an die Leistungsfähig-

keit der Informationstechnik eine qualitativ gute und wirtschaftliche Versorgung der Kom-

munen mit Leistungen der Informationstechnik durch die Datenzentrale und die drei 

Zweckverbände nicht dauerhaft sichergestellt werden kann. Die Zusammenführung der vier 
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Einrichtungen des kommunalen Datenverarbeitungsverbunds in eine gemeinsame Einheit 

soll eine zukunftsfähige Organisation schaffen. 

 
5. Finanzielle Auswirkungen 

Die Entgelte für die von den Mitgliedern der Zweckverbände bezogenen Leistungen werden 

für eine Übergangszeit nach den heutigen Verbandsgebieten gesplittet, damit kein Ver-

bandsmitglied gemessen am Status quo durch die Fusion schlechter gestellt wird: 

- Die Mitglieder in ITEOS haben Einspareffekte durch die Fusion, welche unmittelbar in 

den kommenden fünf Jahren spürbar werden. Zum einen durch die Vermeidung von 

Preissteigerungen in den kommenden Jahren und zum anderen sogar durch Preisreduk-

tionen im Vergleich zum Status Quo.  

- Nicht alle Produkte können günstiger werden, da sonst die Zielvorgaben zum positiven 

Deckungsbeitrag nicht eingehalten werden können. In Summe ergibt sich über das ge-

samte Produktportfolio in den jeweiligen Segmenten dennoch eine positive Bilanz bei 

allen Mitgliedern.  

- Mitglieder mit großen Abnahmemengen und umfassender Nutzung des Produktportfo-

lios von ITEOS haben größere Einspareffekte.  

Die Kosten für die Dienstleistungen sind auf den Haushaltsstellen 1.0610.6780.000 und 

1.2950.6011.000 veranschlagt. 
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